
 

 

 

Splendid Medien AG 

Köln 

 

Wertpapier-Kenn-Nr.: 727 950 

ISIN: DE0007279507 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE0007279507-GMET-202606 

 

Einladung 

zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am Mittwoch, den 17. Juni 2026, um 11:00 Uhr (MESZ), ein, 

 

die in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in der 

Lichtstraße 25, Eingang B, 50825 Köln (1. Stock) 

 

stattfindet. 

 

Sämtliche Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, während der 

gesamten Dauer an der Hauptversammlung teilzunehmen. 
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I. Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Splendid Medien AG 

zum 31. Dezember 2025, und des Berichts des Aufsichtsrats für das am 

31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr 2025 

Die genannten Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der 

Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung  

zugänglich und werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 

ausliegen.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; 

damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem 

Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, 

Zweigniederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des 

Geschäftsjahres 2026 zu bestellen. 

 

  

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
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II. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung 

Die Gesellschaft ist als nicht-börsennotierte Aktiengesellschaft im Sinne des 

§ 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG in der Einberufung lediglich zur Angabe 

von Firma und Sitz der Aktiengesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, 

der Tagesordnung sowie der Adressen für die Übersendung von Anmeldungen 

und Gegenanträgen bzw. Wahlvorschlägen verpflichtet.  

1. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind gemäß § 24 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft form- und 

fristgerecht angemeldet und ihre Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts 

form- und fristgerecht nachgewiesen haben.  

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 

22. Tages vor der Hauptversammlung, also den 26. Mai 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), zu beziehen (sog. Nachweisstichtag) und muss der Gesellschaft unter 

einer der nachfolgend bezeichneten Kontaktmöglichkeiten mindestens sechs (6) 

Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 10. Juni 2026,  

24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgenden Anschrift oder E-Mail-Adresse 

zugehen:  

Splendid Medien AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

2. Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, eine andere 

diesen in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder eine andere Person ihrer 

Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine form- und fristgerechte 

Anmeldung zur Hauptversammlung und für einen form- und fristgerechten 

Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen Sorge zu 

tragen (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung 

des Stimmrechts“). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so ist die 

Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz berechtigt, eine oder 
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mehrere von diesen zurückzuweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für 

Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots 

hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. 

Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 

noch eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 

bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung, der Widerruf und der Nachweis der 

Vollmacht gegenüber der Gesellschaft (gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG i.V.m. 

§ 24 Abs. 3 Satz 2 der Satzung) der Textform (§ 126b BGB).  

Aktionäre können zur Erteilung der Vollmacht das Formular verwenden, welches 

die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird zusammen mit der Eintrittskarte, die 

der Aktionär bei form- und fristgerechter Anmeldung und form- und fristgerechter 

Nachweiserbringung erhält, sowie auf Verlangen übersandt und steht auch unter 

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung zum Download zur 

Verfügung. Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt 

oder gegenüber der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Wird die 

Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines 

Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. 

Der Nachweis der Erteilung der Vollmacht, ihrer Änderung oder ihres Widerrufs 

und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht, 

ihrer Änderung oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft können durch 

Vorlage der Vollmacht bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der 

Hauptversammlung geführt werden oder alternativ der Gesellschaft per Post oder 

per E-Mail übermittelt werden an: 

Splendid Medien AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: splendid-medien@meet2vote.de 

Im Fall der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, 

eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 AktG genannten 

Person gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Wenn 

ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine 

andere in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt werden soll, 

ist es möglich, dass die zu bevollmächtigende Person eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, da diese Stimmrechtsvertreter nach § 135 Abs. 1 Satz 2 und 

3 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen, die Vollmachtserklärung 

vollständig sein muss und nur die mit der Stimmrechtsausübung verbundene 

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
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Erklärung enthalten darf. Sollte ein Aktionär einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere der in 

§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen bevollmächtigen wollen, so ist 

dringend anzuraten, sich mit diesen Personen über eine mögliche Form der 

Vollmacht abzustimmen. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedarf es insofern nicht. 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt 

automatisch als Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 

3. Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft  

Zusätzlich bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts in der Hauptversammlung zu erteilen. Auch im Fall einer 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 

eine form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein form- 

und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 

Bestimmungen erforderlich (siehe oben unter „Teilnahme an der 

Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“). 

Sofern die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 

werden, sind diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 

zu erteilen. Soweit keine oder keine eindeutige Weisung zu einem 

Beschlussgegenstand erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter zu dem 

entsprechenden Beschlussgegenstand der Stimme enthalten bzw. nicht an der 

Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht nicht 

nach eigenem Ermessen aus, sondern sind verpflichtet, über die einzelnen 

Beschlussgegenstände ausschließlich weisungsgemäß abzustimmen. Sollte zu 

einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 

dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 

Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt, soweit sie nicht geändert oder 

widerrufen wird, insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während 

der Hauptversammlung Vollmachten zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen 

oder Anträgen, Einlegen von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse oder zur Abgabe von sonstigen Erklärungen zu 

Protokoll entgegennehmen und – mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts 

– auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnehmen. Eine Stimmabgabe und 
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die Erteilung von Vollmacht und Weisung ist nur in Bezug auf solche Anträge und 

Wahlvorschläge möglich, zu denen es mit dieser Einberufung oder später 

bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach 

§ 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 122 Abs. 2, 126, 127 AktG gibt. 

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der 

Textform (§ 126b BGB), insbesondere kann die Erteilung der Vollmacht bzw. der 

Weisungen per Post oder E-Mail erfolgen. Gleiches gilt für die Änderung oder 

den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen.  

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 

eine Vollmacht erteilen möchten, können hierzu das Formular auf der 

Eintrittskarte zur Hauptversammlung verwenden, die bei form- und fristgerechter 

Anmeldung zugesandt wird. Darüber hinaus kann das Formular auch unter unten 

angegebener Adresse oder E-Mail-Adresse kostenlos angefordert werden und 

steht im Internet unter https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung.  

Die Erteilung der Vollmacht und die Erteilung von Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Änderungen oder Widerruf 

hinsichtlich Vollmacht bzw. Weisung sind, sofern sie vor dem Tag der 

Hauptversammlung erfolgen, postalisch oder per E-Mail aus organisatorischen 

Gründen bis spätestens zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende 

Anschrift oder E-Mail-Adresse zu übermitteln: 

Splendid Medien AG 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: splendid-medien@meet2vote.de 

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten mit Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle der 

Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an 

der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten 

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
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4. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und des Nachweises des 

Anteilsbesitzes sowie der Stimmrechtsvertretung kann die Anmeldung und der 

Nachweis des Anteilsbesitzes sowie eine Vollmachts- und Weisungserteilung 

sowie deren Änderung gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre über SWIFT 

erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 

BIC: CPTGDE5WXXX  

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  

Anmeldungen und der Nachweis des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen 

spätestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das 

heißt bis 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen 

sein. Änderungen sowie Vollmachts- und Weisungserteilungen über SWIFT sind 

danach noch möglich und müssen bis 16. Juni 2026, 12:00 Uhr (MESZ), (SWIFT 

Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 

127 AktG 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 

AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

Splendid Medien AG 

Frau Karin Opgenoorth 

Lichtstr. 25 

50825 Köln 

E-Mail: hv@splendid-medien.com 

Die Gesellschaft wird gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machende 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu den Vorschlägen von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 

einschließlich des Namens des Aktionärs sowie etwaige zugänglich zu 

machende Begründungen unverzüglich zugänglich machen, wenn die 

Gegenanträge und Wahlvorschläge der Gesellschaft bis spätestens zum 

2. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorstehend genannten Anschrift oder 

E-Mail-Adresse zugegangen sind.  

  

mailto:hv@splendid-medien.com
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III. Hinweise zum Datenschutz  

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung 

Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen 

Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu 

Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Internet auf der Internetseite der 

Gesellschaft (https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung). 

Köln, im Mai 2026 

Splendid Medien AG 

Der Vorstand 

  

https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung


 

9 

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 

Abs. 1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der Splendid Medien AG 2026 

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
DE0007279507-GMET-202606] 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0007279507 

2. Name des Emittenten  Splendid Medien AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  17. Juni 2026 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260617] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 11:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Splendid Medien AG, Lichtstraße 25, Eingang B,  
50825 Köln (1. Stock), Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260526, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung  

 


